








 

 

 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Fehrbelliner Straße 4e  I  16816 Neuruppin 

 

Dienstsitz Referatsleiter/-in: 

17291 Prenzlau, Grabowstraße 33 

Landesamt für Ländliche 
Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung 
Ref. B2 – Ländliche Neuordnung 

 

Neuruppin, 10. Juni 2022 

 

B-Plan GML Nr. 44 „Neubau Vorplatz am Haltepunkt Schildow-Mönchmühle 
im Bereich Mühlenbecker Str.“ und FNP-Änderung für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans 
 
Stellungnahme des LELF als obere Flurbereinigungsbehörde, Ref. B2 - 
Ländliche Neuordnung 

 

Sehr geehrte Frau Harder, 

 

das Planungsgebiet ist weder von punktuellen Bodenordnungsmaßnahmen nach 
§ 64 LwAnpG noch von großflächigen Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbe-
reinigungsgesetz betroffen. 
 

Es liegen auch keine entsprechenden Anträge vor. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Bertram Allert 

 

 

Dieses Dokument wurde am 10. Juni 2022 durch Bertram Allert im elektronischen Dokumenten- 

und Vorgangsbearbeitungssystem VISkompakt des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Land-

wirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg schlussgezeichnet. 

 

 

Fehrbelliner Straße 4e 

16816 Neuruppin 

 

Bearb.:  Frau Claudia Rönick 

Gesch.Z.:  LELF-B2_NP-

2201/10340+13#9163/2022 

Verf.-Nr.: - 

Bitte geben Sie bei jedem Schriftwechsel die 

oben stehende Verfahrensnummer mit an. 
Hausruf:  +49 3391 838-255 

Fax:  +49 331 27548-3561 

Internet:  www.LELF.brandenburg.de 

Claudia.Roenick@LELF.Brandenburg.de 

Gruppe Planwerk 

Frau Harder  

Uhlandstraße 97  

10715 Berlin 

 

Versand ausschließlich per E-Mail an 

harder@gruppeplanwerk.de 

Frau Harder 
Frau Claudia Rönick

LELF-B2_NP-

2201/10340+13#9163/2022

+49 3391 838-255

+49 331 27548-3561

Claudia.Roenick@LELF.Brandenburg.de

harder@gruppeplanwerk.de

Frau Harder,

Bertram Allert
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 

Flächennutzungsplan-Änderung für den Geltungsbereich des BP 
Nr. 44 "Neubau Vorplatz am Haltepunkt Schildow-Mönchmühle im 
Bereich Mühlenbecker Str." Gemeinde Mühlenbecker Land, OT 
Schildow 

Ansprechpartnerin: 
Telefon: 
E-Mail: 

Frau Börner 
03332 29 108 22 
TOEB@LfU.Brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen    und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung  

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage 

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen:

Keine weiteren Hinweise. 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

Frau Börner
03332 29 108 22 
Frau BörnerFrau Börner
03332 29 108 22 
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a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 

 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

keine 

 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

1. Planungsziel 
Die Strecke der Heidekrautbahn Berlin-Wilhelmsruh und Schönwalde West soll reaktiviert werden. 
Hierfür sollen drei weitere Haltepunkte der Heidekrautbahn in der Gemeinde Mühlenbecker Land 
geschaffen werden. Die Auswirkungen der Reaktivierung der Heidekrautbahn ist nicht Teil dieses 
Verfahrens. 
Der BP GML Nr. 44 soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neugestaltung des 
Haltepunktumfeldes „Schildow-Mönchmühle“ mit Gestaltung des Platzes, Fahrradabstellanlagen sowie 
einer Kiss & Ride Anlage schaffen.  
 
Der BP steht im Zusammenhang mit der Änderung des FNP. Nachfolgend wird die Stellungnahme zum 
BP Nr. 44 wiedergegeben.  
 
2. Stellungnahme 
2.1     Rechtsgrundlagen 
Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen 
Gemäß § 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)1 sind bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden. Mögliche 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG können durch die Emissionen ausgehender 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht und ähnliche Erscheinungen hervorgerufen 
werden.  
Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der Städtebaulichen Planung gibt die DIN 
18005 Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“. 
 
Hinsichtlich der elektromagnetischen Felder und deren Störwirkung liegt die Zuständigkeit beim 
Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG). 
 

                                                           
1Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458)  
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Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
Anforderungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen u.a. mit Pflichten der Betreiber von 
Anlagen sind in den §§ 3, 5, 22 und § 66 Abs. 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz für 
genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, in den Verordnungen zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wie der 16. BImSchV 
(Verkehrslärmschutzverordnung)2, der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm)3 und 
der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)4 geregelt. Mögliche Beeinträchtigungen 
durch Lichtimmissionen werden anhand der Lichtleitlinie5 ermittelt. 
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm –Geräuschimmissionen (AVV-
Baulärm)6 gilt für den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen und beinhaltet Bestimmungen zur 
Anordnung von Immissionsrichtwerten zum Schutz der Nachbarschaft. 
Für den Schutz in Gebäuden legt die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ mit den 
Berechnungsverfahren die Anforderungen an die Schalldämmung der Bauteile fest. 
 
2.2 Immissionssituation – Schutzanspruch 
Den Ausführungen des vorliegenden Umweltberichtes zu den Auswirkungen des Vorhabens kann 
gefolgt werden. Der Planentwurf beinhaltet nicht die Festsetzung von Stellflächen für Pkw bzw. eine 
Park & Ride-Anlage.  Im Landesamt für Umwelt liegen derzeit keine Erkenntnisse zu Konflikte von den 
beschriebenen geplanten Nutzungen Fahrradabstellanlagen sowie einer Kiss & Ride Anlage vor, die 
eine gutachterliche Untersuchung der Auswirkungen begründen.  
Der Geltungsbereich befindet sich nicht im Bereich einer Anlage mit Betriebsbereich im Sinne von § 3 
Abs. 5a) BImSchG, der eine weitere Berücksichtigung im Sinne von § 50 BImSchG von Auswirkungen 
die durch schwerer Unfälle hervorgerufen werden, erfordert. 
 
3. Fazit 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen zur Gestaltung des Umfeldes des Haltepunktes und 
der Darstellung der Verkehrsfläche im FNP keine Bedenken.  
 
4. Mitteilung  
Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Da die Planung immissionsschutzrechtliche Belange berührt, ist das Landesamt für Umwelt 
im weiteren Verfahren zu beteiligen. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist 
entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB mitzuteilen. 

 
Dieses Dokument wurde am 13. Juli 2022 durch Katrin Börner   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 

                                                           
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. 
BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 
(BGBl. I S. 2334) 
3Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl. S. 503), zuletzt geändert durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 1. 
Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
4 Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 18. August 2021 (GMBl. S. 1050) 
5 Leitlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen 
(Licht-Leitlinie) vom 16. April 2014 (ABl. S. 691), zuletzt geändert durch Erlass vom 17. September 2021 (ABl. S. 779) 
6 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) vom 19. August 1970 (BAnz. Nr. 160 vom 
01.09.1970) 

Dieses Dokument wurde am 13. Juli 2022 durch Katrin Börner   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. er   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. Dieses Dokument wurde am 13. Juli 2022 durch Katrin Börner   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 
Bebauungsplan Nr. 44 "Neubau Vorplatz am Haltepunkt Schildow-
Mönchmühle im Bereich Mühlenbecker Str." Gemeinde Mühlenbe-
cker Land, OT Schildow 

Ansprechpartnerin: 
Telefon: 
E-Mail: 

Frau Börner 
03332 29 108 22 
TOEB@LfU.Brandenburg.de  

Bitte zutreffendes ankreuzen    und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung  

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zu-
stimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können (bitte 
alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage 

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen:

Keine weiteren Hinweise. 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkun-
gen 

Frau Börner
03332 29 108 22 
Frau BörnerFrau Börner
03332 29 108 22 
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

keine 

 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständig-
keit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage 

1. Planungsziel 
Die Strecke der Heidekrautbahn Berlin-Wilhelmsruh und Schönwalde West soll reaktiviert werden. 
Hierfür sollen drei weitere Haltepunkte der Heidekrautbahn in der Gemeinde Mühlenbecker Land ge-
schaffen werden. Die Auswirkungen der Reaktivierung der Heidekrautbahn ist nicht Teil dieses Verfah-
rens. 
Der BP GML Nr. 44 soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neugestaltung des Halte-
punktumfeldes „Schildow-Mönchmühle“ mit Gestaltung des Platzes, Fahrradabstellanlagen sowie einer 
Kiss & Ride Anlage schaffen.  
 
Der BP steht im Zusammenhang mit der Änderung des FNP. 
 
2. Stellungnahme 
2.1     Rechtsgrundlagen 
Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen 
Gemäß § 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)1 sind bei raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden. Mögliche schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG können durch die Emissionen ausgehender Luftverunrei-
nigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht und ähnliche Erscheinungen hervorgerufen werden.  
Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der Städtebaulichen Planung gibt die DIN 
18005 Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“. 
 
Hinsichtlich der elektromagnetischen Felder und deren Störwirkung liegt die Zuständigkeit beim Lan-
desamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG). 
 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
Anforderungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen u.a. mit Pflichten der Betreiber von 
Anlagen sind in den §§ 3, 5, 22 und § 66 Abs. 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz für genehmigungs-

                                                           
1Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458)  



 

Immissionsschutz   Seite 3 von 3 
 

bedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, in den Verordnungen zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes wie der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung)2, der Tech-
nischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm)3 und der Technischen Anleitung zur Reinhaltung 
der Luft (TA Luft)4 geregelt. Mögliche Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen werden anhand der 
Lichtleitlinie5 ermittelt. 
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm –Geräuschimmissionen (AVV-
Baulärm)6 gilt für den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen und beinhaltet Bestimmungen zur 
Anordnung von Immissionsrichtwerten zum Schutz der Nachbarschaft. 
Für den Schutz in Gebäuden legt die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ mit den Berechnungsver-
fahren die Anforderungen an die Schalldämmung der Bauteile fest. 
 
2.2 Immissionssituation – Schutzanspruch 
Den Ausführungen des vorliegenden Umweltberichtes zu den Auswirkungen des Vorhabens kann ge-
folgt werden. Der Planentwurf beinhaltet nicht die Festsetzung von Stellflächen für Pkw bzw. eine Park 
& Ride-Anlage.   
Im Landesamt für Umwelt liegen derzeit keine Erkenntnisse zu Konflikte zu den beschriebenen geplan-
ten Nutzungen Fahrradabstellanlagen sowie einer Kiss & Ride Anlage vor, die eine gutachterliche Un-
tersuchung der Auswirkungen begründen.  
 
Der Geltungsbereich befindet sich nicht im Bereich einer Anlage mit Betriebsbereich im Sinne von § 3 
Abs. 5a) BImSchG, der eine weitere Berücksichtigung im Sinne von § 50 BImSchG von Auswirkungen 
die durch schwerer Unfälle hervorgerufen werden, erfordert. 
 
3. Fazit 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen zur Gestaltung des Umfeldes des Haltepunktes keine 
Bedenken.  
 
4. Mitteilung  
Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Da die Planung immissionsschutzrechtliche Belange berührt, ist das Landesamt für Umwelt 
im weiteren Verfahren zu beteiligen. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entspre-
chend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB mitzuteilen.  

 
Dieses Dokument wurde am 13. Juli 2022 durch Katrin Börner   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 

                                                           
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. 
BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 
(BGBl. I S. 2334) 
3Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl. S. 503), zuletzt geändert durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 1. 
Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
4 Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 18. August 2021 (GMBl. S. 1050) 
5 Leitlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen 
(Licht-Leitlinie) vom 16. April 2014 (ABl. S. 691), zuletzt geändert durch Erlass vom 17. September 2021 (ABl. S. 779) 
6 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) vom 19. August 1970 (BAnz. Nr. 160 vom 
01.09.1970) 

Dieses Dokument wurde am 13. Juli 2022 durch Katrin Börner   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. er   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. Dieses Dokument wurde am 13. Juli 2022 durch Katrin Börner   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 













 

Besucheranschrift: Hauptsitz: 
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14476 Potsdam 
OT Groß Glienicke 
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Landesamt für Umwelt 
P o s t f a c h   6 0  1 0  6 1   |   1 4 4 1 0  P o t s d a m  

 

 

GRUPPE PLANWERK 
z.H. Frau Harder 
Uhlandstraße 97 
10715 Berlin 
per E-Mail: harder@gruppeplanwerk.de 

 Bearb.: Frau Katrin Börner 
Gesch-Z.: LFU-TOEB-
3700/915+20#242302/2022 
Hausruf: +49 355 4991-1303 
Fax: +49 33201 442-662 
Internet:  www.lfu.brandenburg.de 
TOEB@LfU.Brandenburg.de 

Cottbus, 19.07.2022  

Flächennutzungsplan-Änderung für den Geltungsbereich des BP Nr. 44 "Neu-
bau Vorplatz am Haltepunkt Schildow-Mönchmühle im Bereich Mühlenbecker 
Str." Gemeinde Mühlenbecker Land, OT Schildow  
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 07.06.2022  
 - Begründung mit Umweltbericht, 22.02.2022 (pdf-Dokument) 
 - Planzeichnung, 22.02.2022  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen Natur-
schutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Wasserwirtschaft 
hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes gemäß BbgWG § 
126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Umwelt (LfU) zur Kenntnis 
genommen und geprüft.  
Im Ergebnis dieser Prüfung wird für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen so-
wie deren Umsetzung beiliegende Stellungnahmen der Fachabteilung Immissionsschutz 
übergeben. Die Fachabteilung Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. Die fachli-
che Zuständigkeit für den Naturschutz obliegt der unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Oberhavel.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Katrin Börner  
Dieses Dokument wurde am 19.07.2022 durch nicht Katrin Börner schlussgezeichnet und ist ohne 
Unterschrift gültig. 

Anlagen  

 Bearb.: Frau Katrin Börner 
Gesch-Z.: LFU-TOEB-
3700/915+20#242302/2022 
Hausruf: +49 355 4991-1303 
Fax: +49 33201 442-662 

z.H. Frau Harder 

per E-Mail: harder@gruppeplanwerk.de 

Katrin Börner  
Dieses Dokument wurde am 19.07.2022 durch nicht Katrin Börner schlussgezeichnet und ist ohne 

z.H. Frau Harder z.H. Frau Harder 

per E-Mail: harder@gruppeplanwerk.de per E-Mail: harder@gruppeplanwerk.de 

 Bearb.: Frau Katrin Börner 
Gesch-Z.: LFU-TOEB-Gesch-Z.: LFU-TOEB-Gesch-Z.: LFU-TOEB-Gesch-Z.: LFU-TOEB-Gesch-Z.: LFU-TOEB-
3700/915+20#242302/2022 
Hausruf: +49 355 4991-1303 
Fax: +49 33201 442-662 Fax: +49 33201 442-662 Fax: +49 33201 442-662 

Katrin Börner  
 Börner schlussgezeichnet und ist ohne Dieses Dokument wurde am 19.07.2022 durch nicht Katrin Börner schlussgezeichnet und ist ohne 



Die genannte E-Mail-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur 

und/oder Verschlüsselung. 

 Wünsdorf, den 8. Juni 2022 

Ihr Zeichen  Unser Zeichen

   

BRA 2022: BP/21/ 1 Schildow, OHV, Bebauungsplan GML Nr. 44 „Neubau 
Vorplatz am Haltepunkt Schildow-Mönchmühle im Bereich Mühlenbecker 
Str.“ und FNP-Änderung für den Geltungsbereich des Bebauungsplans – 
Ihre Mail vom 7.6.2022 
Fachgutachterliche Stellungnahme zum Schutzgut Bodendenkmäler 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Bereich der genannten Planung sind bisher keine Bodendenkmale bekannt. 
Da bei Erdarbeiten jedoch unvermutet bisher unbekannte Bodendenkmale 
entdeckt werden können, weisen wir als brandenburgische Fachbehörde für 
Bodendenkmale darauf hin, dass nach dem „Gesetz über den Schutz und die 
Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg vom 24.Mai 
2004“ (GVBl Land Brandenburg Nr. 9 vom 24. Mai 2004, S. 215 ff.) folgende 
Verpflichtungen bestehen: 

 

1. Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Erdverfär-
bungen, Holzpfähle, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände, Knochen o.ä., 
entdeckt werden, sind diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 
und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologi-
schen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Die aufge-
fundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind mindestens bis 
zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige, auf Verlangen der Denkmal-
schutzbehörde ggf. auch darüber hinaus, in unverändertem Zustand zu erhal-
ten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 
Abs. 3 BbgDSchG). 

 

2. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologischen Landesmuseum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgD-
SchG).  

 

Bauausführende sind über diese gesetzlichen Auflagen zu belehren. 

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 
W ü n s d o r f e r  P l a t z  4 – 5    D - 1 5 8 0 6  Z o s s e n  ( O r t s t e i l  W ü n s d o r f )  

GRUPPE PLANWERK 

z.H. Frau Harder 

Uhlandstraße 97 

 
10715 Berlin 
 

- nur per Mail - 

Brandenburgisches Landesamt  
für Denkmalpflege und  
Archäologisches Landesmuseum  
Abteilung Bodendenkmalpflege /  

Archäologisches Landesmuseum 

OT Wünsdorf, Wünsdorfer Platz 4–5  

D-15806 Zossen  

Dezernat Bodendenkmalpflege 

Gebietsbodendenkmalpflege 

Oberhavel / Teltow-Fläming 

Bearbeiterin: Dr. Martina-Johanna Brather 

Telefon: 03 37 02 / 211 14 06 

Durchwahl: 03 37 02 / 211 15 20 

Telefax: 03 37 02 / 211 12 02 

martina-johanna.brather@bldam-brandenburg.de 

Internet: https://bldam-brandenburg.de 

 

 

Dr. Martina-Johanna Brather

03 37 02 / 211 14 06

03 37 02 / 211 15 20

03 37 02 / 211 12 02

martina-johanna.brather@b- ldam-brandenburg.de

z.H. Frau Harder



 

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 
Wünsdorfer Platz 4–5 · D-15806 Zossen (Ortsteil Wünsdorf) 

Telefon: 03 37 02 / 211 12 00 · Telefax: 03 37 02 / 211 12 02  

Seite 2 Die Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der 
Fachbehörde für Bodendenkmale und als Träger öffentlicher Belange (§ 
17BbgDSchG).  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

Dr. Martina-Johanna Brather 
 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

 

 

 

Hinweis: 

Da bei dem Vorhaben auch Belange der Baudenkmalpflege berührt sein kön-
nen, erhalten Sie aus unserem Hause ggf. eine weitere Stellungnahme. 

 
 

Dr. Martina-Johanna Brather













 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme zu den Vorentwürfen des Bebauungsplanes GML Nr. 44 "Neubau Vorplatz 
am Haltepunkt Schildow-Mönchmühle im Bereich Mühlenbecker Str." und der entsprechen-
den Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Mühlenbecker Land 

 

 
Sehr geehrte Frau Harder, 

 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 07.06.2022 (Posteingang: 08.06.2022) und möchten Ihnen 

hiermit die regionalplanerische Stellungnahme zu dem oben genannten Verfahren mitteilen. 

 

Die Belange der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel basieren auf den folgenden Er-

fordernissen der Raumordnung: 
 

- Satzung über den Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan "Rohstoffsicherung/Windenergie-

nutzung" (ReP-Rohstoffe) vom 24. November 2010 (ABl. 2012 S. 1659) 

- Satzung über den Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan "Freiraum und Windenergie" (ReP 

FW) vom 21. November 2018 

- Satzung über den Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan "Grundfunktionale Schwerpunkte" 

(ReP GSP) vom 8. Oktober 2020 (ABl. S. 1321) 

- Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan "Windenergienutzung" (ReP Wind), Entwurf vom 

8. Juni 2021 

 

Die Vorentwürfe des Bebauungsplanes GML Nr. 44 "Neubau Vorplatz am Haltepunkt Schildow-Mönch-

mühle im Bereich Mühlenbecker Str." und der entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Mühlenbecker Land sind mit den Belangen der Regionalen Planungsgemeinschaft Prig-

nitz-Oberhavel vereinbar. 

 

Begründung: Der Bebauungsplan hat die städtebauliche Entwicklung einer ca. 0,1 ha großen Fläche im 

Norden der Ortslage Schildow als Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung "Haltepunktvorplatz" so-

wie Bahnanlagen und Wald zum Inhalt. Es sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neu-

gestaltung des Umfeldes des zukünftigen Haltepunktes "Schildow-Mönchmühle" an der Heidekraut-
bahn geschaffen werden. Neben einer gestalteten Platzfläche sollen Fahrradabstellanlagen, Flächen 

Herr Bauer 

Gruppe Planwerk 
Uhlandstraße 97 
 
10715 Berlin 

4549-14 28.06.2022 

Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel 

Regionale Planungsstelle 

Regionalvorstand 

Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel 

Fehrbelliner Straße 31 – 16816 Neuruppin 

Vorstandsvorsitzender: Landrat Ralf Reinhardt 

Leiter der Planungsstelle: Ansgar Kuschel 

Anschrift: Fehrbelliner Straße 31, 16816 Neuruppin 

E-Mail: postkasten@prignitz-oberhavel.de 

Internet: prignitz-oberhavel.de

Tel.: (03391) 4549-0 

Fax: (03391) 4549-50 

Bank: Sparkasse Ostprignitz-Ruppin 

BIC: WELADED1OPR 

IBAN: DE77160502021730009200
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Herr Bauer 4549-14

Frau Harder,



 

für Kiss & Ride sowie eine Niederschlagswasserversickerung errichtet werden. Parallel soll der Flächen-

nutzungsplan geändert werden. Anstelle von Waldflächen soll künftig eine Verkehrsfläche mit der 

Zweckbestimmung "Hauptverkehrsstraße/örtliche Hauptverkehrszüge" dargestellt werden. 

 
Innerhalb der Gemeinde Mühlenbecker Land übernimmt der Ortsteil Mühlenbeck die Funktion eines 

Grundfunktionalen Schwerpunktes (vgl. Z 1 ReP GSP). Grundfunktionale Schwerpunkte sind weitere 

Schwerpunkte der Wohnsiedlungsentwicklung. Sie dienen der räumlichen Bündelung von Einrichtun-

gen der überörtlichen Grundversorgung. Die Erreichbarkeit der Grundfunktionalen Schwerpunkte, ins-

besondere der Versorgungskerne, soll für alle Bevölkerungsgruppen gesichert und bedarfsgerecht ver-

bessert werden (vgl. G 3 ReP GSP). Die Verknüpfungen im öffentlichen Verkehr und zwischen den Ver-

kehrsträgern, insbesondere der Zugang zum SPNV, sollen gesichert, gestärkt und entwickelt werden 

(ebd.). Die Planung begründet dahingehend keinen Widerspruch. Sie ergänzt den Haltepunkt Mühlen-

beck. 

 

Hinweise! 
 

Von den regionalplanerischen Zielen gehen eine Anpassungspflicht gemäß § 1 Absatz 4 BauGB bzw. eine Beach-

tenspflicht gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 ROG aus. Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 

sind in der Abwägung zu berücksichtigen (ebd.). 

 

Die Satzung über den Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan "Rohstoffsicherung / Windenergienut-

zung" wurde mit Bescheid vom 14. Februar 2012 teilweise genehmigt. Von der Genehmigung ausgenommen sind 

die Festlegung des Vorbehaltsgebietes Nr. 65 "Sicherung oberflächennaher Rohstoffe" sowie die Festlegungen 

zur "Steuerung der Windenergienutzung". Der Regionalplan wurde zum Zwecke der Bekanntmachung entspre-

chend redaktionell angepasst und trägt nunmehr die Bezeichnung Regionalplan "Rohstoffsicherung". 

 

Die Satzung über den Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan "Freiraum und Windenergie" wurde 

mit Bescheid vom 17. Juli 2019 teilweise genehmigt. Von der Genehmigung ausgenommen sind die Festlegungen 

zur Steuerung der raumbedeutsamen Windenergienutzung. Hiergegen hat die Regionale Planungsgemeinschaft 

Prignitz-Oberhavel Rechtsmittel eingelegt. Die Festlegungen zum Freiraum und zu den Historisch bedeutsamen 

Kulturlandschaften wurden genehmigt. Die Bekanntmachung im Amtsblatt für Brandenburg hat noch zu erfol-

gen. 

 

Der Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan "Windenergienutzung" wurde am 8. Juni 2021 von der 

Regionalversammlung als Entwurf gebilligt. Die in Aufstellung befindlichen Ziele sind als sonstige Erfordernisse 

der Raumordnung bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen und Entscheidungen über deren Zulässig-

keit zu berücksichtigen (§ 3 Absatz 1 Nummer 4 i. V. m. § 4 Absatz 1 Satz 1 ROG). 

 

Durch die regionalplanerische Stellungnahme bleibt die aufgrund anderer Vorschriften bestehende Verpflichtung 

zum Einholen von Genehmigungen, Bewilligungen oder Zustimmungen unberührt. 

 

Nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens bitten wir um Information über den Planungsfortgang. Insbeson-
dere bitten wir um Zusendung des Abwägungsergebnisses sowie der genehmigten Satzung. 

 

 

Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 
 

Berger-Karin 

stellv. Leiter der Regionalen Planungsstelle 

Berger-Karin

stellv. Leiter der Regionalen Planungsstelle































Betre!: WBV zum Bebauungsplan GML Nr. 44 „Neubau Vorplatz am Haltepunkt Schildow-

Mönchmühle im Bereich Mühlenbecker Str.“ und FNP-Änderung für den Geltungsbereich des

Bebauungsplans

Von: Ralf Landor! <Landor!@wbv-schnelle-havel.de>

Datum: 08.06.2022, 12:55

An: "harder@gruppeplanwerk.de" <harder@gruppeplanwerk.de>

Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans
GML Nr. 44 „Neubau Vorplatz am Haltepunkt Schildow-Mönchmühle im Bereich Mühlenbecker Str.“

Sehr geehrte Frau Harder,

im unmi!elbaren Bereich Ihrer geplanten Baumaßnahme liegen keine Gewässer oder Anlagen unserer

Zuständigkeit.

Periphere Gewässer oder Anlagen werden gemäß Ihren Unterlagen nicht tangiert.

Zum o.g. Bebauungsplan gibt es unsererseits keine weiteren Anmerkungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Landor"

Verbandstechniker

Wasser- und Bodenverband

"Schnelle Havel"

Mi!elstraße 12

16559 Liebenwalde

Tel: 033054/20998 14

WBV!zum!Bebauungsplan!GML!Nr.!44!„Neubau!Vorplatz!am!Haltepunkt!Schildow-Mo"nchmu"hle!im!Bereich!Mu"hlenbecker!Str.“!und!FNP-...
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Ralf Landor! <Landor! !@wbv-schnelle-havel.de>

"harder@gruppeplanwerk.de" <harder@gruppeplanwerk.de>

Sehr geehrte Frau Harder,

Ralf Landor"

Verbandstechniker

Tel: 033054/20998 14




















